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Zusammenfassung 

Der „Leitfaden zur Genehmigung von Anträgen“ beschreibt die sechs Antragsformen des Vereins eCH 

für eGovernment-Standards: Themen-, Fachgruppen- oder Standardisierungsantrag, Anträge auf 

Best-Practice, Hilfsmittel und Musterlösung. Der Standardisierungsprozess wird erläutert und die Krite-

rien für die Genehmigung der Anträge festgelegt. Der Leitfaden eCH-0003 konkretisiert die Vorgaben 

der Statuten und detailliert den Standardisierungsprozess von eCH-0001. 

 

http://www.ech.ch/
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1 Antragsformen 

Die Antragstellenden können einen Themen-, Fachgruppen-, Standardisierungsantrag oder Anträge 

auf Best Practice, Hilfsmittel oder Musterlösung unterbreiten. Die Geschäftsstelle und zwei Referen-

ten
1
 prüfen, ob die formalen Kriterien gemäss Kapitel 3 erfüllt sind. Die Geschäftsstelle übernimmt die 

administrative Koordination zwischen Antragstellenden, Expertenausschuss und Vorstand. 

Für jede Antragsart wird auf der Homepage (www.ech.ch_Antraeg_Vorlagen) eine Vorlage als Down-

load im Word-Format bereit gestellt. Jede Vorlage enthält die Felder und Kapitel, die ausgefüllt werden 

müssen um die formalen Kriterien zu erfüllen. Anträge werden per Mail als Word-Datei eingereicht. 

Übersicht Antragstypen 

                                                      

1
 Allen Antragsstellenden werden zur Unterstützung zwei Mitglieder des Expertenausschuss zur Seite gestellt, die Referenten 

genannt werden. 

 

Themenantrag 

Fachgruppenantrag 

Anträge auf:- 

eCH - Standard 
eCH - Best Practice 
eCH - Musterlösung 

eCH - Hilfsmittel 

Bei Bedarf Referenzen 

auf nationale oder 

Internat.Standards. 

z.B. 
eCH.. 

z.B. 
SNV / 

ISO ... 

Beurteilung gemäss Leitfaden und Kriterien; 

Geschäftsstelle hilft bei FG-Initialisierung 

Beurteilung gemäss Leitfaden und Kriterien; 

falls akzeptiert, FG-Einsetzung  

Gemäss Art. 40 der eCH-Statuten 
(Standardisierungsprozess) 

Inhalt des Standards  
(Standardbeschreibung)  

http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&Itemid=70&task=view_category&catid=44
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1.1 Themenantrag 

Definition 

Ein Themenantrag schlägt Themen vor, bei denen im Bereich der Standardisierung Nischen und Lü-

cken bestehen und bei eCH noch keine Arbeiten laufen. Einem Themenantrag kann eine erste Version 

eines Fachgruppenantrags beigelegt werden. 

Antragsteller 

eCH-Fachgruppen und externe Organisationen oder Personen können einen Themenantrag zur Ge-

nehmigung unterbreiten. 

Prozess 

Der Themenantrag wird mit der vorgegebenen Vorlage als fertig ausgearbeiteter Entwurf bei der Ge-

schäftsstelle von eCH eingereicht (info@ech.ch). Die Geschäftsstelle schickt Themenanträge per Mail 

an die LeiterInnen der bestehenden Fachgruppen. Diese melden innert zehn Arbeitstagen, ob Sie Ein-

wände gegen die Gründung einer neuen Fachgruppe geltend machen. In Ferienzeiten wird die Frist 

entsprechend verlängert. Mögliche Einwände sind: 

- das Thema gehört nicht zu den Aufgaben von eCH, weil die Kriterien nach Kapitel 3 nicht erfüllt 

werden; 

- das Thema wird bereits von einer bestehenden Fachgruppe behandelt; 

- das Thema soll von einer bestehenden Fachgruppe übernommen werden. 

Meldet ein Fachgruppenleiter innert der Frist keinen Einwand, so ist er mit dem Antrag einverstanden. 

Die Referenten geben dem Expertenausschuss auf Basis des Themenantrages und der Rückmeldun-

gen der Fachgruppenleiter eine Empfehlung ab. Der Expertenausschuss entscheidet über die Geneh-

migung oder die Ablehnung eines Antrages. 

Genehmigung 

Wird der Themenantrag bewilligt, so können sich die Antragsteller mit dem genehmigten Themenan-

trag potentielle Fachgruppenmitglieder kontaktieren. Der Expertenausschuss, die Referenten und die 

Geschäftsstelle unterstützen die Antragsteller bei der Suche nach Fachgruppenmitgliedern. 

Ablehnung/Nachbesserung 

Wird ein Themenantrag vom Expertenausschuss abgelehnt, so kann der Antragstellende schriftlich ein 

Widererwägungsgesuch mit Begründung stellen. Auf Wunsch kann er die Begründung für die Wider-

erwägung an der nächsten ordentlichen Sitzung des Expertenausschuss zusätzlich mündlich präsen-

tieren. Die Ablehnung eines Antrages wird im Protokoll des Expertenausschuss festgehalten. 

Verlangt der Expertenausschuss eine Nachbesserung, so erfolgt eine erneute Prüfung des überarbei-

teten Antrages durch die Referenten und die Genehmigung/Ablehnung durch den Expertenausschuss. 

Rückweisungsrecht des Vorstandes 

Die Geschäftsstelle informiert den Vorstand über Genehmigung oder Ablehnung eines Themen-

antrages durch den Expertenausschuss. 

Der Vorstand hat bei Themenanträgen ein Rückweisungsrecht, das er innerhalb von zehn Arbeitstagen 

nach der Benachrichtigung über die Genehmigung des Expertenausschusses geltend machen muss. 

mailto:info@ech.ch
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In Ferienzeiten wird die Frist entsprechend verlängert. Für die Rückweisung eines Themenantrages 

wird das absolute Mehr benötigt. Die Rückweisung ist der Geschäftsstelle schriftlich zu begründen. 

Veröffentlichung 

Nach Ablauf der Rückweisungsfrist des Vorstandes veröffentlicht die Geschäftsstelle genehmigte 

Themenanträge. Themenanträge werden nicht übersetzt. 

Vorlage 

- Vorlage Themenantrag 

 

Eingang 

TA

Prüfung

GS

Notifikation

durch GS

Rück-

meldung

FGL

Empfehlung

Referenten

-> FG

-> EA

<- VS

50%

+1 FG-

Leiter

FG-Leiter

müssen

Stellung 

nehmen

Bei Bedarf

Sitzung EA
Überar-

beitung

FG Fachgruppe

FGL Fachgruppenleiter

EA Expertenausschuss

VS Vorstand

GS Geschäftsstelle eCH

TA Themenantrag

Start/Endpunkt

Ablehnung / 

Wider-

erwägung

Beschluss

EA

Beschluss

VS

Freigabe

Publikation

GS

Legende:

-> Stellungnahme zwingend

-> Stellungnahme fakultativ

<- Abfrage Status möglich

Wenn 

Stellung-

nahmen 

kontrovers

 

Abbildung 1: Prozess Themenantrag 

1.2 Fachgruppenantrag 

Definition 

Ein Fachgruppenantrag definiert die Ziele, die Organisation, den Arbeitsplan und die Zusammen-

setzung einer eCH-Fachgruppe. Wird der Antrag genehmigt, darf die Fachgruppe offiziell als eCH-

Fachgruppe auftreten. 

Antragsteller 

eCH-Fachgruppen und externe Organisationen oder Personen können einen Fachgruppenantrag zur 

Genehmigung unterbreiten. 

Prozess 

Der Fachgruppenantrag wird mit der vorgegebenen Vorlage als fertig ausgearbeiteter Entwurf bei der 

http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=86&Itemid=70&lang=de
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Geschäftsstelle von eCH eingereicht (info@ech.ch), nachdem eine Konsultation der Referenten statt-

gefunden hat. 

Die Referenten geben dem Expertenausschuss eine Empfehlung ab. Der Expertenausschuss ent-

scheidet über die Genehmigung oder die Ablehnung eines Antrages. 

Genehmigung 

Wird der Fachgruppenantrag genehmigt, so können die Antragsteller mit den Fachgruppenmitgliedern 

ein Gründungs-Treffen vereinbaren, sofern der Vorstand keine Einwände geltend macht. Formal wird 

die Fachgruppe vom Vorstand eingesetzt (siehe unten: Rückweisungsrecht Vorstand). Die Geschäfts-

stelle und die Referenten werden an die Sitzung eingeladen und erläutern die Funktionsweise von 

eCH. 

Die Vorgaben für die Zusammenarbeit der Fachgruppen werden im Manual für Fachgruppen festge-

legt. Die Fachgruppen verpflichten sich, die Vorgaben von eCH einzuhalten. Mitglieder von Fachgrup-

pen müssen Mitglied bei eCH sein. 

Ablehnung 

Wird ein Fachgruppenantrag vom Expertenausschuss abgelehnt, so kann der Antragstellende schrift-

lich ein Widererwägungsgesuch mit Begründung stellen. Auf Wunsch kann er die Begründung für die 

Widererwägung an der nächsten ordentlichen Sitzung des Expertenausschuss zusätzlich mündlich 

präsentieren. Die Ablehnung eines Antrages wird im Protokoll des Expertenausschuss festgehalten. 

Verlangt der Expertenausschuss eine Nachbesserung, so erfolgt eine erneute Prüfung des überarbei-

teten Antrages durch die Referenten und die Genehmigung/Ablehnung durch den Expertenausschuss.  

Rückweisungsrecht Vorstand 

Die Geschäftsstelle informiert den Vorstand über Genehmigung oder Ablehnung eines Fachgruppen-

antrages durch den Expertenausschuss.  

Der Vorstand hat bei Fachgruppenanträgen ein Rückweisungsrecht, das er innerhalb von zehn Ar-

beitstagen nach der Benachrichtigung über die Genehmigung des Expertenausschusses geltend ma-

chen muss. In Ferienzeiten wird die Frist entsprechend verlängert. Für die Rückweisung eines Fach-

gruppenantrages wird das absolute Mehr benötigt. Die Rückweisung ist der Geschäftsstelle schriftlich 

zu begründen.  

Veröffentlichung 

Nach Ablauf der Rückweisungsfrist des Vorstandes veröffentlicht die Geschäftsstelle genehmigte 

Fachgruppen-Anträge. Fachgruppenanträge werden nicht übersetzt. 

Auflösung 

Die Fachgruppe kann vom Vorstand aufgelöst werden, wenn die Fachgruppe: 

1. die Statuten verletzt; 

2. die Vorgaben des Manuals für Fachgruppen nicht einhält oder 

3. inaktiv ist. 

Sind während sechs Monaten keine Aktivitäten ersichtlich (Zustellen der Protokolle an die Ge-

schäftstelle, Einladungen zu Sitzungen u.a.), dann kontaktiert die Geschäftsstelle den Fachgrup-

penleiter und bittet um Bekanntgabe des Status. 

3a) bei geringer Teilnehmerzahl oder bei mangelndem Engagement der Fachgruppe oder des 

mailto:info@ech.ch
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Fachgruppenleiters oder bei geringer zeitlicher Verfügbarkeit des Fachgruppenleiters werden alle 

bekannten Mitglieder per eMail über die Einstellung der Fachgruppe informiert. Vor Ablauf einer 

Frist von sechs Wochen haben die Mitglieder die Möglichkeit, die Fachgruppe zu reaktivieren. 

3b) bei Vorliegen plausibler Gründe für eine temporäre Inaktivität erstellt der Fachgruppenleiter ei-

nen Zwischenstatus mit Terminplan für die Weiterführung der Arbeiten. 

4. die projektierten Aufgaben abschliessend gelöst hat oder 

5. einen begründeten Antrag stellt, die Fachgruppe aufzulösen. 

 

Vorlage 

- Vorlage Fachgruppenantrag 

- Fachgruppenmanual 

 

 

Genehmi-

gung TA

Erarbeitung

FGA

Eingang

Prüfung GS

Notifikation

Rück-

meldung

EA

Ablehnung / 

Wider-

erwägung

-> EA

-> VS

Mitglieder 

EA müssen

Stellung 

nehmen

Bei Bedarf

Sitzung EA

Überar-

beitung

Wenn 

Stellung-

nahmen 

kontrovers

Beschluss

EA

Beschluss

VS

Freigabe

Publikation

GS

EA Expertenausschuss

VS Vorstand

GS Geschäftsstelle eCH

TA Themenantrag

Start/Endpunkt

 

Abbildung 2: Prozess Fachgruppenantrag 

1.3 Standardisierungsantrag 

1.3.1 Definition eCH-Standard 

Ein eCH-Standard ist ein Dokument, das über den eCH-Prozess mit Konsens erstellt und von eCH ge-

nehmigt wurde, und das für die allgemeine und wiederkehrende Anwendung Regeln, Leitlinien oder 

Merkmale für Tätigkeiten oder deren Ergebnisse festlegt. Es fallen darunter unter anderem technische 

http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=87&Itemid=70&lang=de
http://www.ech.ch/index.php?option=content&task=view&id=4&Itemid=28
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Interoperabilitätsstandards, Verfahrensstandards, konzeptionelle Datenmodelle, Format- und Datende-

finitionen, Präzisierungen von bestehenden internationalen Standards. 

1.3.2 eCH-Standards 

- Interoperabilitätsstandard: Technische Spezifikation, die eingehalten werden muss, damit zwei 

oder mehrere Systeme oder Partner ohne Probleme zusammenarbeiten und bei Bedarf modular 

ausgetauscht werden können. Ein Spezialfall von Interoperabilitätsstandards sind Schnittstellen-

standards, die Anforderungen zur Sicherstellung der Kompatibilität von Produkten oder Systemen 

an Verbindungsstellen festlegen [ISO]. Hierunter fallen z.B. Übertragungsprotoklle, konzeptionelle 

Datenmodelle und Datenspezifikationen für die Datenübermittlung sowie Präzisierungen von nati-

onalen und/oder internationalen Standards. 

- Verfahrensstandard: Standard, der die Anforderungen festlegt, die durch ein Verfahren erfüllt 

werden müssen, um dessen Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen [ISO]: z.B. Prozessvorgaben, 

Leitfäden, Vorgehensmodelle, Methoden oder Checklisten 

- Weitere Standards 

In vielen Fällen will eCH die Nutzung bereits bestehender Standards fördern. Soll ein Fremdstandard, 

d.h. ein von einem anderen Standardisierungsgremium definierter Standard, als eCH-Standard ge-

kennzeichnet werden, ist ein eigener eCH-Standard zu erstellen, in welchem der Fremdstandard refe-

renziert und sein Einsatz im eGovernment der Schweiz gefordert wird. Bei Fremdstandards ist eCH 

bereit vom Grundsatz abzuweichen, dass Standards kostenlos erhältlich sind. Es ist möglich, in einem 

einzigen eCH-Standard auf eine Sammlung von Fremdstandards zu verweisen. 

Antragsteller 

eCH-Fachgruppen und externe Organisationen oder Personen können einen Standardisierungsantrag 

zur Genehmigung unterbreiten. 

Prozess 

Wird ein neuer Standardantrag erarbeitet oder eingereicht, so muss der Antragsteller bei der Ge-

schäftsstelle eine eCH-Nummer bestellen (info@ech.ch). Nach der Zuteilung der eCH-Nummer wer-

den zwei Referenten zur Seite gestellt. 

Der Standardisierungsantrag wird mit der vorgegebenen Vorlage als fertig ausgearbeiteter Entwurf bei 

der Geschäftsstelle von eCH eingereicht (info@ech.ch), nachdem eine Konsultation der Referenten 

stattgefunden hat. 

Nach erfolgter formaler Prüfung und nach Freigabe durch die zuständigen Referenten lädt die Ge-

schäftsstelle zur öffentlichen Stellungnahme (Vernehmlassung) ein und kann von den Referenten oder 

vom Expertenausschuss zu bestimmende, unabhängige Fachexperten (Review-Experten) mit einbe-

ziehen. Die Vernehmlassung wird in der Sprache durchgeführt, in welcher der Antrag eingereicht wur-

de. 

Die Frist für die Einholung von Stellungnahmen en ist auf sechs Wochen beschränkt. In begründeten 

Fällen kann der Expertenausschuss die Frist ändern. Die Fachgruppe respektive der Antragsteller 

überarbeiten den Standardentwurf auf Grund der eingegangenen Rückmeldungen. Sämtliche Einga-

ben werden in die vorgegebene Vorlage eingetragen. Die Ablehnung von Rückmeldungen muss 

mailto:info@ech.ch
mailto:info@ech.ch
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schriftlich begründet werden. Der überarbeitete Standard wird zusammen mit der Übersicht der Einga-

ben dem Expertenausschuss zugestellt. 

Genehmigung 

Genehmigt der Expertenausschuss den Standard, so wird dieser zum offiziellen eCH-Standard. 

Das konsolidierte Dokument mit den Vernehmlassungs-Eingaben und den Antworten der Fachgruppe 

wird nach der Genehmigung durch den Expertenausschuss auf der Website von eCH veröffentlicht. 

Ablehnung / Nachbesserung 

Wird ein Standardisierungsantrag vom Expertenausschuss abgelehnt, so kann der Antragstellende 

schriftlich ein Widererwägungsgesuch mit Begründung stellen. Auf Wunsch kann er die Begründung 

für die Widererwägung an der nächsten ordentlichen Sitzung des Expertenausschuss zusätzlich münd-

lich präsentieren. Die Ablehnung eines Antrages wird im Protokoll des Expertenausschuss festgehal-

ten. 

Verlangt der Expertenausschuss eine Nachbesserung, so erfolgt eine erneute Prüfung des überarbei-

teten Antrages durch die Referenten und die Genehmigung/Ablehnung durch den Expertenausschuss.  

Wurde der Standard vom Antragsteller grundlegend überarbeitet, kann die Geschäftsstelle in Abspra-

che mit der Fachgruppe und den Referenten eine erneute Einholung von Stellungnahmen veranlassen. 

Andernfalls übergibt sie den Standardisierungsantrag dem Expertenausschuss zur abschliessenden 

Genehmigung.  

Veröffentlichung / Übersetzung 

Die Geschäftsstelle veröffentlicht Standards als Entwurf für Vernehmlassung und genehmigte Stan-

dards. Genehmigte Standards werden übersetzt (DF, FD). 

Aktualisierung 

Ein Standard wird fünf Jahre nach der Genehmigung auf seine Relevanz überprüft. Gibt es eine zu-

ständige Fachgruppe oder einen Antragssteller, dann erteilt die Geschäftsstelle ihr/ihm den Auftrag zur 

Überprüfung. Die Fachgruppe oder der Antragstellter prüft, ob der Standard abgeschrieben werden 

kann oder unverändert gültig ist, und erarbeitet gegebenenfalls einen Aktualisierungsvorschlag. 

Gibt es keine Fachgruppe oder keinen Antragsteller, dann entscheidet der Expertenausschuss, ob der 

Standard abgeschrieben wird. Falls der Expertenausschuss eine Aktualisierung wünscht, dann ent-

scheidet der Vorstand über das Vorgehen. 

 

Vorlagen 

- Vorlage Standardisierungsantrag 

- Vorlage Vernehmlassungseingabe 

 

 

http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=59&Itemid=181&lang=de
http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=85&Itemid=70&lang=de
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Abbildung 3: Prozess Standardisierungsantrag 

1.4 Best Practice Antrag 

Definition 

Als „Best Practice“ wird die jeweils bestmögliche identifizierbare praktische Lösung, Umsetzung und 

Anwendung mit Referenz- und Excellence-Charakter innerhalb bestimmter Anwendungsgebiete be-

zeichnet. Die Lösung wird als Ganzes beurteilt, d.h. unter den Aspekten Management, Anwendung und 

Governance wie unter Berücksichtigung der gewählten und umgesetzten Methoden, Verfahren, Pro-

zesse, Services und Technologien. eCH empfiehlt, sich bei zu lösenden Aufgaben an den Best Prac-

tices zu orientieren.  

Antragsteller 

eCH-Fachgruppen und externe Organisationen oder Personen können einen Best-Practice-Antrag zur 

Genehmigung unterbreiten. 

Prozess 

Wird eine neue Best Practice erarbeitet oder eingereicht, so muss der Antragsteller bei der Geschäfts-

stelle eine eCH-Nummer bestellen (info@ech.ch). Nach der Zuteilung der eCH-Nummer werden zwei 

Referenten zur Seite gestellt. 

Der Best-Practice-Antrag wird mit der vorgegebenen Vorlage als fertig ausgearbeiteter Entwurf bei der 

Geschäftsstelle von eCH eingereicht (info@ech.ch), nachdem eine Konsultation der Referenten statt-

gefunden hat. 

Nach erfolgter formaler Prüfung und nach Freigabe durch die zuständigen Referenten lädt die Ge-

schäftsstelle zur öffentlichen Stellungnahme (Vernehmlassung) ein und kann von den Referenten oder 

mailto:info@ech.ch
mailto:info@ech.ch
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vom Expertenausschuss zu bestimmende, unabhängige Fachexperten mit einbeziehen. Die Vernehm-

lassung wird in der Sprache durchgeführt, in welcher der Antrag eingereicht wurde. 

Die Frist für die Einholung von Stellungnahmen ist auf sechs Wochen beschränkt. In begründeten Fäl-

len kann der Expertenausschuss die Frist ändern. Die Fachgruppe oder der Antragsteller überarbeitet 

den Standardentwurf auf Grund der eingegangenen Rückmeldungen. Sämtliche Eingaben werden in 

die vorgegebene Vorlage eingetragen. Die Ablehnung von Rückmeldungen muss schriftlich begründet 

werden. Der überarbeitete Standard wird zusammen mit der Übersicht der Eingaben dem Experten-

ausschuss zugestellt.  

Genehmigung 

Genehmigt der Expertenausschuss die Best Practice, so wird diese zur offiziellen eCH-Best-Practice. 

Das konsolidierte Dokument mit den Vernehmlassungs-Eingaben und den Antworten der Fachgruppe 

wird nach der Genehmigung durch den Expertenausschuss auf der Website von eCH veröffentlicht. 

Ablehnung / Nachbesserung 

Wird ein Best-Practice-Antrag vom Expertenausschuss abgelehnt, so kann der Antragstellende schrift-

lich ein Widererwägungsgesuch mit Begründung stellen. Auf Wunsch kann er die Begründung für die 

Widererwägung an der nächsten ordentlichen Sitzung des Expertenausschuss zusätzlich mündlich 

präsentieren. Die Ablehnung eines Antrages wird im Protokoll des Expertenausschuss festgehalten. 

Verlangt der Expertenausschuss eine Nachbesserung des Antrages, so erfolgt eine erneute Prüfung 

des überarbeiteten Antrages durch die Referenten und die Genehmigung/Ablehnung durch den Exper-

tenausschuss.  

Wurde die Beschreibung der Best Practice vom Antragsteller grundlegend überarbeitet, kann die Ge-

schäftsstelle in Absprache mit der Fachgruppe und den Referenten eine erneute Einholung von Stel-

lungnahmen veranlassen.  

Veröffentlichung / Übersetzung 

Die Geschäftsstelle veröffentlicht Best Practices als Entwurf für die Vernehmlassung und genehmigte 

Best Practices. Genehmigte Best Practices werden übersetzt (DF, FD). 

Aktualisierung 

Eine Best Practice wird fünf Jahre nach der Genehmigung auf seine Relevanz überprüft. Gibt es eine 

zuständige Fachgruppe oder einen Antragssteller, dann erteilt die Geschäftsstelle ihr/ihm den Auftrag 

zur Überprüfung. Die Fachgruppe oder der Antragstellter prüft, ob die Best Practice abgeschrieben 

werden kann oder unverändert gültig ist, und erarbeitet gegebenenfalls einen Aktualisierungsvor-

schlag. 

Gibt es keine Fachgruppe oder keinen Antragsteller, dann entscheidet der Expertenausschuss, ob die 

Best Practice abgeschrieben wird. Falls der Expertenausschuss eine Aktualisierung wünscht, dann 

entscheidet der Vorstand über das Vorgehen. 

 

Vorlage 

- Vorlage Best-Practice-Antrag 

http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=59&Itemid=70&lang=de
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- Vorlage Vernehmlassungseingabe 
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Abbildung 4: Prozess Best Practice Antrag (identisch mit Standardisierungsantrag) 

1.5 Hilfsmittel 

Definition 

Hilfsmittel sind Dokumente wie Checklisten, Richtlinien, Empfehlungen, Handlungsanweisungen, Ori-

entierungshilfen oder Behelfe. Sie können von den Behörden beim Planen, Organisieren, Implementie-

ren oder der Erfolgskontrolle von spezifischen eGovernment-Aktivitäten oder –lösungen angewendet 

und nach eigenen Bedürfnissen überarbeitet werden. Für den gleichen Anwendungszweck können 

mehrere Hilfsmittel als Beispiele zur Verfügung gestellt werden. 

Antragsteller 

eCH-Fachgruppen und externe Organisationen oder Personen können einen Hilfsmittel-Antrag zur 

Genehmigung unterbreiten. 

Prozess 

Wird ein neues Hilfsmittel erarbeitet oder eingereicht, so muss der Antragsteller bei der Geschäftsstel-

le eine eCH-Nummer bestellen (info@ech.ch). Nach der Zuteilung der eCH-Nummer werden zwei Re-

ferenten zur Seite gestellt. 

Der Hilfsmittel-Antrag wird mit der vorgegebenen Vorlage als fertig ausgearbeiteter Entwurf bei der 

Geschäftsstelle von eCH eingereicht (info@ech.ch), nachdem eine Konsultation der Referenten statt-

gefunden hat. Der Expertenausschuss genehmigt Hilfsmittel ohne vorgängige Vernehmlassung. 

http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=85&Itemid=70&lang=de
mailto:info@ech.ch
mailto:info@ech.ch
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Genehmigung 

Genehmigt der Expertenausschuss das Hilfsmittel, so wird dieses zum offiziellen eCH-Hilfsmittel. 

Ablehnung / Nachbesserung 

Wird ein Hilfsmittel-Antrag vom Expertenausschuss abgelehnt, so kann der Antragstellende schriftlich 

ein Widererwägungsgesuch mit Begründung stellen. Der Expertenausschuss behandelt das Gesuch 

an der nächsten ordentlichen Sitzung und entscheidet abschliessend. Die Ablehnung eines Antrages 

wird im Protokoll des Expertenausschuss festgehalten. 

Verlangt der Expertenausschuss eine Nachbesserung, so erfolgt eine erneute Prüfung des überarbei-

teten Antrages durch die Referenten und die Genehmigung/Ablehnung durch den Expertenausschuss.  

Veröffentlichung / Übersetzung 

Die Geschäftsstelle veröffentlicht genehmigte Hilfsmittel. Genehmigte Hilfsmittel werden übersetzt 

(DF, FD). 

Vorlage 

- Vorlage Hilfsmittel 
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Abbildung 5: Prozess Hilfsmittel 

1.6 Musterlösung 

Definition 

Musterlösungen beschreiben und illustrieren in der Praxis gewählte Lösungen, Vorgehen und Verfah-

ren. Dabei sind die besonderen Merkmale hervorzuheben, welche die Lösung, das Vorgehen und Ver-

fahren mustergültig machen. Die Musterlösung besteht aus zwei Dokumenten: der Problemstellung 

http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=122&Itemid=70&lang=de
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und der Musterlösung. Der Verein eCH kann für eine einzige zu lösende Aufgabe mehrere Musterlö-

sungen empfehlen.  

Antragsteller 

eCH-Fachgruppen und öffentliche Organisationen (Behörde i.w.S.) können einen Musterlösungs-

Antrag zur Genehmigung unterbreiten. 

Prozess 

Wird eine neue Musterlösung erarbeitet oder eingereicht, so muss der Antragsteller bei der Geschäfts-

stelle eine eCH-Nummer bestellen (info@ech.ch). Der Musterlösungs-Antrag wird mit den vorgegebe-

nen Vorlagen (Problemstellung, Musterlösung) als fertig ausgearbeiteter Entwurf bei der Geschäfts-

stelle von eCH eingereicht (info@ech.ch 

Aufgrund der geringen Verbindlichkeit von Musterlösungen werden keine Referenten zugeteilt. Der 

Expertenausschuss genehmigt Musterlösungen ohne vorgängige Vernehmlassung. 

Genehmigung 

Genehmigt der Expertenausschuss die Musterlösung, so wird diese zur offiziellen eCH-Musterlösung. 

Ablehnung / Nachbesserung 

Wird ein Musterlösungs-Antrag vom Expertenausschuss abgelehnt, so kann der Antragstellende 

schriftlich ein Widererwägungsgesuch mit Begründung stellen. Der Expertenausschuss behandelt das 

Gesuch an der nächsten ordentlichen Sitzung und entscheidet abschliessend. Die Ablehnung eines 

Antrages wird im Protokoll des Expertenausschuss festgehalten. 

Verlangt der Expertenausschuss eine Nachbesserung, so erfolgt eine erneute Prüfung des überarbei-

teten Antrages durch die Referenten und die Genehmigung/Ablehnung durch den Expertenausschuss.  

Veröffentlichung / Übersetzung 

Die Geschäftsstelle veröffentlicht genehmigte Musterlösungen in der Originalsprache und sucht nach 

externen Ressourcen für die Übersetzung. In Ausnahmen kann eCH die Übersetzung selber über-

nehmen. 

Vorlagen 

- Vorlage Problemstellung und Musterlösung 

 

mailto:info@ech.ch
mailto:info@ech.ch
http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=123&Itemid=70&lang=de
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Abbildung 5: Prozess Musterlösungsantrag 

1.7 Themenspezifische Dossiers der Fachgruppen („White Paper“) 

eCH-Fachgruppen können themenspezifische Dossiers erstellen („White Paper“) und diese im eigenen 

Namen in Absprache mit der Geschäftsstelle und den Referenten ohne vorgängige Genehmigung pub-

lizieren. Sie enthalten eine Auslegeordnung und Empfehlungen zur Standardisierung. Die Dossiers 

werden auf der Website von eCH zur Verfügung gestellt. 

1.8 Formales 

1.8.1 Zuteilung einer eCH-Nummer 

Bevor die Arbeiten an einem Standard, einer Best Practice, einer einem Hilfsmittel oder einer Muster-

lösung beginnen, ist vom Antragsteller bei der Geschäftsstelle (info@ech.ch) eine eCH-Nummer zu 

beantragen. Aufgrund des Antrages sucht die Geschäftsstelle zwei Mitglieder des Expertenausschus-

ses – Referenten genannt – zur Unterstützung des Antragstellers. 

1.8.2 Versionierung 

Genehmigte eCH-Standards, Best Practices, Musterlösungen und Hilfsmittel erhalten einen Versionen-

Nummer mit Endung Null (Beispiele: V1-0, V2-0). 

eCH-Standards, Best Practices, Musterlösungen und Hilfsmittel, die in Arbeit sind, erhalten eine En-

dung Vx-01 bis Vy-99 (Beispiele: V1-01, V1-99, V3-2). Gibt es noch keine genehmigte Version, so ist 

die Versionierung V0-11 bis V0-99 anzuwenden. Ist der Antrag bereits genehmigt (z.B. V1-0), so sind 

weitere Arbeiten zu Versionieren mit V1-11 bis V1-99.  

mailto:info@ech.ch
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1. genehmigte 

Version 

Überarbeitung / 

Vernehmlassung 

2. genehmigte 

Version 

Überarbeitung / 

Vernehmlassung 

3. genehmigte 

Version 

V1-0 V1-01 bis V1-99 V2-0 V2-01 bis V2-99 V3-0 

 

1.8.3 Reifegrad eines eCH-Standards 

eCH-Anträge gehören zu einer Kategorie und haben einen definierten Reifegrad und Bearbeitungssta-

tus. Die verwendeten Kategorien und Reifegrade sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich und 

im Folgenden erläutert. 

Reifegrad  

Kategorie 

Definiert Experimental Implementiert Verbreitet 

Standards, z.B. 

- Interoperabilitätsstandard 

- Verfahrensstandards 

- weitere Standards 

    

Best Practice     

Musterlösung     

Hilfsmittel     

 

Der Reifegrad gibt über die Erprobtheit der Anträge Auskunft. Die Reifegrade wurden folgendermas-

sen definiert: 

- Definiert: Der Standard ist für die Implementierung frei gegeben, jedoch noch nicht oder erst teil-

weise implementiert. 

- Experimental: Der Standard wird in einem oder mehreren Projekten umgesetzt, um auf diese 

Weise erste Erfahrungen zu sammeln.  

- Implementiert: Der Standard war an mehreren Orten über ein volles Geschäftsjahr produktiv im 

Einsatz, d.h. mindestens ein Jahr formal in Kraft). 

- Verbreitet: Der Standard findet bei einem namhaften Teil des Zielpublikums Verwendung. 

1.8.4 Bearbeitungsstatus eines eCH-Standards 

Ein eCH-Standard hat einen der folgenden Bearbeitungsstatus: 

in Arbeit: Der Standard ist in Bearbeitung. Die Fachgruppe hat ihn noch nicht fertig gestellt. 

Entwurf: Die Fachgruppe hat den Standard fertig gestellt. Falls die Fachgruppe über ein Reviewteam 

verfügt, wurde er von diesem geprüft und abgenommen. Er ist bereit für die Einholung von Stellung-

nahmen im Rahmen von eCH. 
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Vorschlag: Stellungnahmen im Rahmen von eCH wurden einmal oder mehrmals eingeholt. Die ein-

gegangenen Rückmeldungen wurden berücksichtigt bzw. deren Nicht-Berücksichtigung ist dokumen-

tiert. Der Standard ist bereit für die abschliessende Beurteilung durch den Expertenausschuss. 

Genehmigt: Der Expertenausschuss hat den Standard genehmigt. eCH hat ihn zur Nutzung frei gege-

ben. 

Abgelöst: Der Standard wurde durch einen neuen, aktuelleren eCH-Standard ersetzt. 

Aufgehoben: Der Standard wurde von eCH zurückgezogen. Er soll nicht mehr genutzt werden. 

1.8.5 Geringfügige Änderungen (Minor Changes) 

Die Geschäftsstelle ist ermächtigt, geringfügige Änderungen wie Tippfehler in Schematas auf Antrag 

der Fachgruppe zu ändern ohne den gesamten Prozess gemäss Leitfaden zu durchlaufen. Ebenfalls 

möglich ist das Hinzufügen optionaler Elemente in ein XML-Schema. 

Die Mitglieder des Expertenausschusses sind per Mail sofort über Änderungen zu informieren. Wird 

innerhalb von zehn Tagen ein Veto eingereicht, so wird die Änderung an der nächsten ordentlichen 

Sitzung traktandiert und das Vorgehen gemäss dem Leitfaden festgelegt. 

2 Entscheidprozess 

2.1.1 Erste Runde: Konsultation Referenten 

Die Geschäftsstelle sendet den Referenten alle Anträge. Diese beziehen innerhalb von zehn Arbeitsta-

gen Stellung und geben eine Empfehlung ab. 

- Genehmigung  Weiterleiten zur Genehmigung an Expertenausschuss 

- Ablehnung (mit Begründung)  Information des Expertenausschuss 

- Nachbessern (mit Begründung)  Information des Antragstellers 

- Diskussion im Plenum  Information des Expertenausschuss 

2.1.2 Zweite Runde: Expertenausschuss 

Der Expertenausschuss entscheidet über die Genehmigung oder Ablehnung der Anträge. Er stützt sich 

auf die Empfehlung von Referenten und gegebenenfalls von externen Experten. Die Genehmigung von 

Anträgen erfolgt an der ordentlichen Sitzung. Pro Jahr finden vier bis sechs ordentliche Sitzungen statt. 

Der Expertenausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder am Abstimmungsver-

fahren teilnimmt. Der Antrag wird genehmigt, wenn sich eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen da-

für ausspricht (absolutes Mehr). Stimmenthaltungen werden als nicht abgegebene Stimmen gewertet. 

Bei Stimmengleichheit hat die Präsidentin oder der Präsident des Expertenausschusses den Stichent-

scheid. 
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Das Ergebnis der Beurteilung durch den Expertenausschuss kann sein: 

- Genehmigung 

- Genehmigung mit Auflagen (vorwiegend für Themen- und Fachgruppenanträge) 

- Ablehnung 

- Nachbessern (vorwiegend für Standards, Best Practice, Hilfsmittel und Musterlösung) 

Allfällige Differenzen innerhalb des Expertenausschusses können dem Vorstand unterbreitet werden. 

Dieser entscheidet endgültig (Siehe Statuten Artikel 41 Verabschiedung, Differenzbereinigung). 

3 Kriterien für die Genehmigung von Anträgen 

3.1 Formale Kriterien 

Die formalen Kriterien zur Genehmigung von Anträgen unterscheiden sich zum Teil von Antragstyp zu 

Antragstyp: 

Generelle Kriterien für alle Antragsarten 

- Es wurde die jeweilige Antragsvorlage verwendet. Die darin geforderten Informationen sind voll-

ständig ausgefüllt. 

- Der Antragstellende stellt die für die Beurteilung des Antrags notwendigen Unterlagen dem Exper-

tenausschuss vollständig zur Verfügung. 

- Fristen, Termine und vorgegebene Abläufe wurden eingehalten. 

Fachgruppenantrag 

- Die Fachgruppe hält sich an die Vorgaben des Manuals für eCH-Fachgruppen. 

- Fachgruppenanträge müssen von der Fachgruppe genehmigt worden sein. 

Standardisierungsantrag, Musterlösung, Hilfsmittel 

Die Bedingungen bzgl. Geistigem Eigentum (Intellectual Property Rights) sind konform zu den eCH-

Statuten. 

- Layout und Struktur des Standarddokuments (Standardbeschreibung) entsprechen den Vorgaben 

von eCH. 

- Bei Bedarf zieht der Expertenausschuss unabhängige Fachexperten bei. 

- Der vorgelegte Standard erfüllt die formalen Kriterien für Kategorie und Reifegrad. 

 Die Kategorie des Standards stimmt mit der Art seines Inhalts überein. 

 Der beantragte Lösung ist implementiert:  

 Musterlösung: Der Nachweis liegt vor, dass der Standard an einem Ort länger als ein 

Jahr produktiv im Einsatz war.  

 Übrige Kategorien: Der Nachweis liegt vor, dass der Standard an mehreren Orten über 

ein Jahr produktiv im Einsatz war.  
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 Die beantragte Lösung ist verbreitet: Der Nachweis liegt vor, dass der Standard bei einem 

namhaften Teil des Zielpublikums Verwendung findet. 

- Ein beantragter Standard hat die Qualitätssicherung in der Fachgruppe durchlaufen und wurde von 

dieser ordnungsgemäss genehmigt. 

3.2 Inhaltliche Kriterien 

3.2.1 Allgemeine Kriterien  

Materielle Eignung 

- Der Antrag ist geeignet, die Standardisierung für eGovernment in der Schweiz zu unterstützen und 

qualitative und quantitative Verbesserungen zu erzielen. 

Dies ist das Hauptkriterium. Damit ein Antrag genehmigt wird, muss es erfüllt sein. 

Verständlichkeit 

- Der Antrag ist nach Einschätzung des Expertenausschusses verständlich. 

Ist dies nicht der Fall, kann er die Antragstellenden einladen, ihren Antrag zu präsentieren. 

Konsistenz mit anderen eCH-Standards 

- Das Ziel des Antrags steht nicht im Widerspruch zu bereits bestehenden, verabschiedeten eCH- 

oder zweckmässigen internationalen Standards. 

In Ausnahmefällen können Standards genehmigt werden, welche dieses Kriterium nicht erfüllen, z.B.  

- wenn eine Reduktion der Anzahl der Lösungen und damit eine Verbesserung erreicht wird; 

- wenn es sich um eine innovative Lösung handelt, welche bereits bestehende Standards ablösen 

soll; 

- wenn eine gegenseitige Abstimmung der Standards unverhältnismässige Verzögerungen zur Fol-

ge hat. 

In diesem Zusammenhang können Anträge für neue Standards auch Änderungsanträge für bestehen-

de Standards enthalten. 

Überschneidungsfreiheit 

- Es ist keine eCH-Fachgruppe im Einsatz, die sich bereits mit derselben Problematik befasst. 

Ist dieses Kriterium nicht erfüllt, macht der Expertenausschuss Vorschläge für das weitere Vorgehen, 

z.B.: 

- Aufforderung, sich einer bestehenden Fachgruppe anzuschliessen oder 

- Neudefinition des Antrags in Abstimmung mit den betroffenen Fachgruppen, so dass die Über-

schneidungen beseitigt werden. 
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3.2.2 Spezielle Kriterien für bestimmte Antragstypen 

Umsetzbarkeit von Fachgruppenanträgen 

Der Antrag muss umsetzbar sein. Als umsetzbar wird ein Antrag eingeschätzt, wenn erste Resultate 

innerhalb Jahresfrist realistisch erwartet werden können und genügend qualifizierte Fachgruppenmit-

glieder mitarbeiten. 

Falls der Fachgruppenantrag noch ungenügend konkretisiert, das betroffene Themengebiet für eCH 

aber von Interesse ist, kann der Expertenausschuss ihn in einen Themenantrag umwandeln und als 

solchen annehmen. Der Antragstellende erhält den Auftrag, den Antrag auf eine Weise zu präzisieren, 

dass er die Kriterien für einen Fachgruppenantrag erfüllt. 

Unabhängige Expertenmeinung zu Standards 

Der Expertenausschuss kann bei Bedarf unabhängige Fachexperten beiziehen, die bei der Meinungs-

bildung beratend zur Seite stehen. 

Genügende Spezifikationstiefe von Interoperabilitätsstandards 

Interoperabilitätsstandards sind formal genügend spezifiziert, um ihre Aufgabe erfüllen zu können und 

nach Möglichkeit ist die Art und Weise des Tests dokumentiert und eventuell maschinell unterstützt. 

Kriterien zur Genehmigung von Musterlösungen 

- Die Aufgabenstellung muss mehrfach vorkommen 

- Die Musterlösung wird genutzt 

- Die Nachahmung ist empfehlenswert 

- Die Musterlösung ist eine sinnvolle Lösung für die Aufgabe 

- Die Musterlösung muss voraussichtlich mittel- bis langfristig brauchbar sein 

- Die Musterlösung muss kopierbar sein und darf kostenlos kopiert werden 

- Eine Behörde i.w.S. muss Antragsteller sein 

- Die Musterlösung darf eCH-Standards nicht widersprechen 
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4 Haftungsausschluss/Hinweise auf Rechte Dritter 

eCH-Standards, welche der Verein eCH dem Benutzer zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung 

stellt, oder welche eCH referenziert, haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein eCH haftet 

in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, welche der Benutzer auf Grund dieser Doku-

mente trifft und / oder ergreift. Der Benutzer ist verpflichtet, die Dokumente vor deren Nutzung selbst 

zu überprüfen und sich gegebenenfalls beraten zu lassen. eCH-Standards können und sollen die tech-

nische, organisatorische oder juristische Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen. 

In eCH-Standards referenzierte Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards sind unter 

Umständen markenrechtlich, urheberrechtlich oder patentrechtlich geschützt. Es liegt in der aus-

schliesslichen Verantwortlichkeit des Benutzers, sich die allenfalls erforderlichen Rechte bei den je-

weils berechtigten Personen und/oder Organisationen zu beschaffen. 

Obwohl der Verein eCH all seine Sorgfalt darauf verwendet, die eCH-Standards sorgfältig auszuarbei-

ten, kann keine Zusicherung oder Garantie auf Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit bzw. Fehlerfrei-

heit der zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumente gegeben werden. Der Inhalt von eCH-

Standards kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. 

Jede Haftung für Schäden, welche dem Benutzer aus dem Gebrauch der eCH-Standards entstehen 

ist, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen. 

5 Urheberrechte 

Wer eCH-Standards erarbeitet, behält das geistige Eigentum an diesen. Allerdings verpflichtet sich der 

Erarbeitende sein betreffendes geistiges Eigentum oder seine Rechte an geistigem Eigentum anderer, 

sofern möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein eCH kostenlos zur uneingeschränkten 

Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszweckes zur Verfügung zu stellen. 

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards können unter Nennung der jeweiligen Urheber von 

eCH unentgeltlich und uneingeschränkt genutzt, weiterverbreitet und weiterentwickelt werden. 

eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Ein-

schränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann unentgeltlich bezogen werden. 

Diese Bestimmungen gelten ausschliesslich für die von eCH erarbeiteten Standards, nicht jedoch für 

Standards oder Produkte Dritter, auf welche in den eCH-Standards Bezug genommen wird. Die Stan-

dards enthalten die entsprechenden Hinweise auf die Rechte Dritter. 
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Anhang B – Abkürzungen  

i.W.S. Im weiteren Sinn 

 


